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Bernische Amtliche Gesetzessammiung (BAG)

Nr.3  22. Marz 2000

BAG-Nummer Titel BSG-Nummer

00-13 Geschéftsreglement des Obergerichts 162.11
des Kantons Bern (Anderung)

00-14 Verordnung betreffend die Aufwands-  812.113
entschadigung fir die privatarztliche
Tatigkeit an 6ffentlichen Spitalern
(SPITAZ-Verordnung) (Anderung)

00-15 Verordnung liber die Anderung der keine BSG-Nr.
Organisation der Polizei-und Militar-
direktion (POM)

00-16 Verordnung uber die Gebuhren der 154.21

Kantonsverwaltung (Gebiihren-
verordnung; GebV) (Anderung)

00-17 Verordnung uber die Betreuung und 862.51
Pflege von Personen in Heimen und
privaten Haushalten (Heimverordnung;
(HEV) (Anderung)

00-18 Verordnung tiber die Organisation 152.221.121
und die Aufgaben der Gesundheits-
und Firsorgedirektion (Organisations-
verordnung GEF; OrV GEF) (Anderung)

00-19 Einfuhrungsverordnung zum Bundes- 842.111.1
gesetz Uber die Krankenversicherung
(EV KVG) (Anderung)

00-20 Dekret Uber die Dauer der Stufen- 430.210.11
ausbildungen in der Lehrerinnen-
und Lehrerausbildung (LLBDD)

00-21 Mitteilungen 430.210.1



14,
Januar
2000

Appellations-
hof und
Strafkammern

Geschifte in
franzosischer
Sprache

1 162.11

Geschiftsreglement
des Obergerichts des Kantons Bern
(Anderung)

Das Obergericht des Kantons Bern
beschliesst:

Das Reglement vom 9. Dezember 1996 des Obergerichts des Kan-
tons Bern wird wie folgt geandert:

Art. 5 'Der Appellationshof setzt sich aus einer deutsch- sowie
einer franzosisch-/deutschsprachigen Zivilkkammer zusammen.

* Der Strafabteilung gehéren eine deutschsprachige Strafkammer

sowie zwei franzosisch-/deutschsprachige Strafkammern an.

Art. 10 "Unverindert.

° Spielt in einem Verfahren vor einer deutschsprachigen Kammer

die franzosische Sprache eine wesentliche Rolle, so stellt sich auf
Wunsch der befassten Kammer ein franzosischsprachiges Mitglied
zur Mitwirkung zur Verfligung.

.
Diese Anderung tritt 5 Tage nach Veroffentlichung in Kraft.

Bern, 14. Januar 2000 Im Namen des Obergerichts

Der Obergerichtsprasident: Hofer
Der Obergerichtsschreiber: Scheurer

29 BAG 00-13



18.
Januar
2000

Modellwahl

A_nerkennung
einer
abweichenden
Berechnung

1 812.113

Verordnung

betreffend die Aufwandsentschédigung fiir die
privatarztliche Téatigkeit an 6ffentlichen Spitdlern
(SPITAZ-Verordnung)

(Anderung)

Die Gesundheits- und Flirsorgedirektion des Kantons Bern,
beschliesst:

Die Verordnung vom 18. Dezember 1996 betreffend die Aufwands-
entschadigung fur die privatarztliche Tatigkeit an 6ffentlichen Spi-
talern wird wie folgt gedndert:

Art. 2 '"™?Unverindert.

Das «Amt fiur Finanz- und Betriebswirtschaft» wird ersetzt durch
«Amt fir Planung, Bau und Berufsbildung».

* Unverandert.

Art. 7 Das «Amt fur Finanz- und Betriebswirtschaft» wird ersetzt
durch «Amt fur Planung, Bau und Berufsbildung».

Diese Anderung tritt auf den 1. Februar 2000 in Kraft. Sie ist in An-
wendung von Artikel 7 und 8 des Publikationsgesetzes vom 18. Ja-
nuar 1993 amtlich zu veroffentlichen (ausserordentliche Veroffentli-
chung).

Bern, 18. Januar 2000 Der Gesundheits- und Fursorgedirektor:
Bhend

25 BAG 00-14



19.
Januar
2000

1 Nicht in BSG

Verordnu'pg
tiber die Anderung der Organisation der Polizei-
und Militéardirektion (POM)

Der Regierungsrat des Kantons Bern,
auf Antrag der Polizei- und Militardirektion,
beschliesst:

Folgende Erlasse werden geandert:

1. Verordnung vom 26. Oktober 1994 iiber die Information
der Bevolkerung (Informationsverordnung, 1V)

Art. 23e 'Das Amt fiir Militar und Bevolkerungsschutz fiihrt unter
fachlicher Leitung des Amtes fiir Information periodisch Kurse zur
Schulung der Informationsfachleute aller Stufen durch.

2

Unverandert

2. Verordnung vom 18. Oktober 1995 iiber die Organisation
und die Aufgaben der Polizei- und Militdrdirektion
(Organisationsverordnung POM; OrV POM)

Art. 2 'Die Polizei- und Militardirektion gliedert sich gemass An-
hang in das Generalsekretariat (GS POM) und folgende Organisa-
tionseinheiten:

a bis d unverandert;

e Amt fur Militar und Bevolkerungsschutz (AMB);

f Aufgehoben.

2 Unverandert.

* Fir die folgenden Sachgebiete werden Zweigstellen der Zentral-
verwaltung gebildet:

a Militar und Bevolkerungsschutz;

b bis e unverandert.

Art. 8 'Die Kantonspolizei

a-i unverandert;

k fuhrt einen Motorfahrzeugbetrieb und erbringt fur die Zentral-
verwaltung Dienstleistungen im Transportwesen.

? Unverandert

24 BAG 00-15



Amt far
Militar und
Bevolkerungs-
schutz (AMB)

Amt fir
Militér und
Bevdlkerungs-
schutz (AMB)

2 Nicht in BSG

Art. 12 'Das Amt fiir Militar und Bevélkerungsschutz

a unverandert;

b ist kantonale Fachstelle fur Zivilschutz und Kulturgliterschutz;

¢ vollzieht die Aufgaben der Polizei- und Militardirektion im Zu-
sammenhang mit ausserordentlichen Lagen, soweit sie nicht ei-
ner anderen Organisationseinheit zugewiesen sind;

d leitet die Ausbildung der zivilen Fiihrungsorgane auf Stufe Kan-
ton und stellt die Schulung der koordinierten Einsatze sicher;

e unterstutzt die zivilen Fihrungsorgane bei der Bewaltigung aus-
serordentlicher Lagen;

f bereitet kantonale Mobilmachungsmassnahmen vor und uber-
wacht jene der Gemeinden;

g erfasst und veranlagt die dem Kanton zugewiesenen ersatzpflich-
tigen Angehorigen der Armee und besorgt das Inkasso;

h verwaltet und bewirtschaftet die bernischen Militaranlagen.

N

Unverandert
Art. 13 Aufgehoben.

Art. 14 'abis c unverandert;
d vier Amtsvorsteherinnen oder Amtsvorsteher;

Unverandert.

3. Kantonale Verordnung vom 30. Juni 1999
iiber den Zivilschutz (KVZS)

Art. 3 'Das Amt fir Militdr und Bevolkerungsschutz (AMB) ist
kantonale Fachstelle fiir Zivilschutz und Kulturgtterschutz.

? Das AMB, fiir den Bereich Zivilschutz
a-f unverandert.

° Das AMB, fiir den Bereich Kulturgiterschutz, im Einvernehmen
mit dem Amt fur Kultur
a bis e unverandert.

Art. 6 'Unverandert.

? Es entscheidet in Zusammenarbeit mit dem AMB {iber Verwen-
dung und Einsatzbereitschaft der sanitatsdienstlichen Anlagen und
Einrichtungen.

Art. 9 Der Chef oder die Chefin der Zivilschutzorganisation ist
nach Weisungen des AMB verantwortlich fur
a bis funverandert.

Art. 10 'Das AMB ist zur Erfillung seiner Aufgaben gemass Arti-
kel 3 Absatz 2 Buchstaben b bis d sowie Absatz 3 Buchstaben a



3 Nicht in BSG

und d berechtigt, mit einem Abrufverfahren und im erforderlichen
Umfang auf die gemass Artikel 9 erstellten Daten der Zivilschutzor-
ganisationen zuzugreifen.

2P 4Unverandert.

Art. 13 Das AMB ist fir die Zuteilung der bewilligten Verpflich-
tungskredite zustandig.

4. Verordnung vom 8. Oktober 1997 iiber die Kantonale
Kulturgiiterschutzkommission (VKGS)

Art. 4 Das Sekretariat der Kommission wird vom Amt fur Militar
und Bevdlkerungsschutz (AMB) gefiihrt.

5. Verordnung vom 30. Juni 1999 iiber den Sanitédtsdienst
in ausserordentlichen Lagen (Sanitdtsverordnung; SanV)

Art. 13 Das Amt fiir Militdar und Bevolkerungsschutz (AMB) fiihrt
in Zusammenarbeit mit dem sanitatsdienstlichen Fihrungs- und
Koordinationsorgan periodisch Veranstaltungen zur Information und
Fortbildung des medizinischen (Fach-)Personals und sanitatsdienst-
lichen Laienpersonals durch.

6. Verordnung vom 29. Oktober 1997 betreffend den Volizug
des Bundesgesetzes iiber den Wehrpflichtersatz (BWPEV)

Art. 1 'Das Amt fiir Militir und Bevolkerungsschutz nimmt die
Aufgaben der kantonalen Wehrpflichtersatzverwaltung im Sinne von
Artikel 22 Absatz 2 WPEG wabhr.

2 Unverandert.

Die Verordnung vom 27. Méarz 1956 (ber die Organisation der Mili-
tarverwaltung wird aufgehoben

1. Ziffer Il tritt am 1. Mai 2000 in Kraft.
2. Die ubrigen Anderungen treten am 1. Januar 2001 in Kraft.

Bern, 19. Januar 2000 Im Namen des Regierungsrates

Der Prasident: Bhend
Der Staatsschreiber: Nuspliger
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19.
Januar
2000

1 154.21

Verordnung

tiber die Gebiihren der Kantonsverwaltung
(Gebiihrenverordnung; GebV)

(Anderung)

Der Regierungsrat des Kantons Bern,
auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion
beschliesst:

Der Anhang Il B «Gebuhren des Amtes fiir Landwirtschaft» zur Ver-
ordnung vom 22. Februar 1995 (iber die Gebiihren der Kantonsver-
waltung wird wie folgt geandert:

1. bis 1.5 Unverandert Taxpunkte
1.5.1 Technisch-landwirtschaftliche Berufsmittelschu-
len (TLBMS); Schulerinnen und Schuler mit sti-
pendienrechtlichem Wohnsitz im Kanton Bern,
welche die Ausbildung nicht spatestens im zwei-
ten Kalenderjahr nach der Lehrabschlussprifung
(LAPII) beginnen 9000
5.2 bis 1.7.3 Unverandert
.8 Auszubildende mit Lehrort und Wohnsitz in ande-
ren Kantonen haben ein Schulgeld nach dem
jeweils giltigen Ansatz gemaéss den interkanto-
nalen Vereinbarungen uber Schulgeldbeitrage zu
entrichten, sofern der Lehrorts- und Wohnsitzkan-
ton nicht den vereinbarten Schulgeldbetrag ge-
wahrt.
(Fur Personen, die im Schuljahr 1999/2000 bereits
eine Schule besuchen, gilt die bis zum 31. Juli
2000 gultige Regelung bis zum Ausbildungsen-
de.)
2. bis 3.1.9 Unverandert
3.1.10 Bewilligung einer Ausnahme von der Pflicht zur
Gewahrung von Winterauslauf fur Rindvieh 90
3.2 bis 9.2 Unverandert

1.
1

26 BAG 00-16



2 154.21

Diese Anderungen treten mit Ausnahme von Ziff. 1.8 auf den 1. April
2000 in Kraft. Ziff. 1.8 tritt auf den 1. August 2000 in Kraft.

Bern, 19. Januar 2000 Im Namen des Regierungsrates

Der Prasident: Bhend
Der Staatsschreiber: Nuspliger



26.
Januar
2000

4. Arztliche
Betreuung

Private
Haushalte

1. Allgemei-

nes

1 862.51

Verordnung

liber die Betreuung und Pflege von Personen
in Heimen und privaten Haushalten
(Heimverordnung; HEV)

(Anderung)

Der Regierungsrat des Kantons Bern,
auf Antrag der Gesundheits- und Fiirsorgedirektion,
beschliesst:

Die Verordnung vom 18. September 1996 iiber die Betreuung und
Pflege von Personen in Heimen und privaten Haushalten wird wie
folgt geandert:

Art. 10 'Unverandert.
* Die freie Arztwahl ist grundsatzlich zu gewiahrleisten.

° Sie kann vertraglich oder in den Aufnahmebedingungen be-
schrankt oder wegbedungen werden, soweit eine dauernde Betreu-
ung in einem Heim mit vorwiegend schwer pflegebedurftigen Per-
sonen oder in einer vom lbrigen Heimbetrieb getrennten Pflegeab-
teilung erfolgt. In einem solchen Fall ist flir das Heim oder die Pfle-
geabteilung eine permanente qualifizierte arztliche Betreuung zu
gewahrleisten.

Art. 15 'Fur die Pflege und Betreuung in privaten Haushalten
wird die Bewilligung einer Person erteilt, die dafur die Verantwor-
tung ubernimmt und im gleichen Haushalt wohnt. Sie kann auch auf
zwei Personen ausgestellt werden, welche die Verantwortung ge-
meinsam ubernehmen und mit den Betreuten im gleichen Haushalt
wohnen.

2bis 4

Unverandert.

il.
Diese Anderung tritt auf den 1. April 2000 in Kraft.

Bern, 26. Januar 2000 Im Namen des Regierungsrates

Der Prasident: Bhend
Der Staatsschreiber: Nuspliger

30 BAG 00-17



26.
Januar
2000

Amt far
Planung, Bau
und Berufs-
bildung
(APBB)

1

152.221.121

Verordnung

liber die Organisation und die Aufgaben
der Gesundheits- und Fiirsorgedirektion
(Organisationsverordnung GEF; OrV GEF)
(Anderung)

Der Regierungsrat des Kantons Bern,

auf Antrag der Gesundheits- und Flirsorgedirektion,

beschliesst:

Die Verordnung vom 18. Oktober 1995 (iber die Organisation und
die Aufgaben der Gesundheits- und Fiirsorgedirektion (Organi-
sationsverordnung GEF; OrV GEF) wird wie folgt geandert:

Art. 15 Das Amt fir Planung, Bau und Berufsbildung

a

b

c

31

erarbeitet konzeptionelle Grundlagen im Gesundheits- und Fiir-
sorgewesen;

bearbeitet fortlaufend die Gesundheits- und Firsorgeplanung
gemass Gesundheits-, Spital- und Fiirsorgegesetzgebung;

ist zustandig fur die Umsetzung der planerischen Vorgaben des
Bundesgesetzes uber die Krankenversicherung;

pruft und begleitet Bau- und Einrichtungsprojekte von Spitalern,
anderen Krankenpflegeeinrichtungen und Schulen gemass der
Gesundheits- und Spitalgesetzgebung und von Fiirsorgeheimen,
weiteren Einrichtungen sowie Schulen gemass der Flrsorgege-
setzgebung; )

pruft den Betrieb der genannten Institutionen auf seine Uberein-
stimmung mit den Vorgaben der Gesundheits- und Fursorgepla-
nung;

plant und fuhrt die Aufsicht im Bereiche der Aus-, Fort- und Wei-
terbildung der nichtéarztlichen Gesundheitsberufe und der Berufe
des Fursorgewesens;

sichert ein wirksames und wirtschaftliches Finanzierungssystem
im Gesundheitswesen;

pruft die zur Genehmigung eingereichten Betriebsbudgets und
-konzepte der Institutionen des Gesundheitswesens;

setzt die Betriebsbeitrage an die subventionierten Institutionen
des Gesundheitswesens fest und kontrolliert deren Verwendung
auf Gesetzmassigkeit und Wirtschaftlichkeit;

BAG 00-18



Amt fir
Finanz- und
Betriebswirt-
schaft (AFB)

152.221.121

/

berechnet die Subventionszahlungen im Bereich Gesundheitswe-
sen, setzt sie fest, kontrolliert sie und budgetiert die entsprechen-
den Staatskonti;

fuhrt die Lastenverteilung gemass der Gesundheits- und Spital-
gesetzgebung durch;

m erarbeitet und vollzieht interkantonale Abkommen uber die Ab-

n

(0]

geltung gegenseitiger Leistungen im Gesundheitswesen;

ist zustandig fur das Tarifwesen im Gesundheitswesen, soweit
nicht andere Amter oder das Generalsekretariat zustandig sind;
berat die subventionierten Institutionen des Gesundheitswesens
in Fragen des Finanz-, Rechnungs- und Personalwesens.

Art. 16 Das Amt fiur Finanz- und Betriebswirtschaft

a

b

sichert ein wirksames und wirtschaftliches Finanzierungssystem
im Flrsorgewesen;

setzt die Betriebsbeitrdge an die subventionierten Institutionen
des Fursorgewesens fest und kontrolliert deren Verwendung auf
Gesetzmassigkeit und Wirtschaftlichkeit;

pruft die zur Genehmigung eingereichten Betriebsbudgets und
-konzepte der Institutionen im Fiirsorgewesen;

pruft die Fursorgeaufwendungen der Gemeinden im Hinblick auf
die Zulassung zur Lastenverteilung und setzt die Burgergutsbei-
trage fest;

berechnet die Subventionszahlungen an die Institutionen des
Fursorgewesens, setzt sie fest, kontrolliert sie und budgetiert die
entsprechenden Staatskonti;

fuhrt die Lastenverteilung gemass der Filirsorgegesetzgebung
durch;

erarbeitet und vollzieht interkantonale Abkommen Uber die Ab-
geltung gegenseitiger Leistungen im Flirsorgewesen;

ist zustandig fur das Tarifwesen im Firsorgewesen, soweit nicht
andere Amter oder das Generalsekretariat zustandig sind;

berat die subventionierten Institutionen des Flrsorgewesens in
Fragen des Finanz-, Rechnungs- und Personalwesens.

Die Anderung tritt auf den 1. Februar 2000 in Kraft. Sie ist in An-
wendung von Artikel 7 und 8 des Publikationsgesetzes vom 18. Ja-
nuar 1993 amtlich zu veroffentlichen (ausserordentliche Veroffentli-
chung).

Bern, 26. Januar 2000 Im Namen des Regierungsrates

Der Prasident: Bhend
Der Staatsschreiber: Nuspliger



26.
Januar
2000

1 842.111.1

Einfiihrungsverordnung zum Bundesgesetz
iiber die Krankenversicherung (EV KVG)
(Anderung)

Der Regierungsrat des Kantons Bern,
auf Antrag der Gesundheits- und Flirsorgedirektion,
beschliesst:

Die Einfuhrungsverordnung zum Bundesgesetz iiber die Kranken-
versicherung (EV KVG) vom 25. Oktober 1995 wird wie folgt gean-
dert:

Anhang 1
A. Einrichtungen mit Beitrigen der 6ffentlichen Hand

1. Lokale Alters- und Pflegeheime

Alterszentrum Eggiwil Eggiwil neu
Home Montagu : La Neuveville neu

B. Einrichtungen ohne Beitrige der 6ffentlichen Hand

Alterswohngemeinschaft vier Jahres- Belp neuer Ort
Zeiten (vorher Kehrsatz)
Betagten- und Pflegeheim Unterer Biel neuer Name

Quai - Centre Rochat (vorher Betagten-

und Pflegeheim Unterer Quai)

Alterspension Seehalde Ringgenberg neu
Betagten-Pflegepension Stocklihof Rumisberg  aufgehoben
il

Diese Anderung tritt am 1. April 2000 in Kraft.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Beschluss kann nach den
Bestimmungen des Bundesgesetzes lber das Verwaltungsverfah-
ren Beschwerde an den Bundesrat erhoben werden (Art. 53 KVG).

Bern, 26. Januar 2000 Im Namen des Regierungsrates

Der Prasident: Bhend
Der Staatsschreiber: Nuspliger

35 BAG 00-19



17.

November
1998

Geltungsbereich

Kindergarten
und untere
Klassen

der Primarstufe

Obere Klassen
der Primarstufe

Sekundarstufe |

Sekundarstufe Il

Inkraftsetzung

1 430.210.11

Dekret
iiber die Dauer der Stufenausbildungen
in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (LLBDD)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestutzt auf Artikel 81 Buchstabe a des Gesetzes vom 9. Mai 1995 liber
die Lehrerinnen- und Lehrerbildung (LLBG),

auf Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

Art.1 'Dieses Dekret regelt die Dauer der Stufenausbildungen in
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung.

2 Die Dauer bezieht sich auf Vollzeitstudien und schliesst die berufs-
praktische Ausbildung mit ein.

Art.2 Die Ausbildung der Lehrkrafte fir den Kindergarten und die
unteren Klassen der Primarstufe dauert drei Jahre.

Art.3 Die Ausbildung der Lehrkrafte fiir die oberen Klassen der Pri-
marstufe dauert drei Jahre.

Art.4 'Die deutschsprachige Ausbildung der Lehrkrafte fiir die Se-
kundarstufe | dauert vier Jahre.

2 Fir die franzosischsprachige Ausbildung der Lehrkrafte fiir die Se-
kundarstufe | gilt Artikel 5.

Art.5 'Die Ausbildung der Lehrkrafte fiir die allgemeinbildenden
Schulen der Sekundarstufe Il dauert insgesamt hochstens sechs Jahre
und umfasst sowohl die wissenschaftliche Fachausbildung als auch
die erziehungswissenschaftlich-didaktische Ausbildung.

2 Die Dauer der wissenschaftlichen Fachausbildung richtet sich nach
den Studienplanen und -reglementen der zustandigen Fakultaten bzw.
Ausbildungsinstitutionen.

% Die erziehungswissenschaftlich-didaktische Ausbildung dauert ein
Jahr.

Art.6 DiesesDekret wird durch den Regierungsrat, nach Bedarf zeit-
lich gestaffelt, in Kraft gesetzt.

622 BAG 00-20



2 430.210.11

Bern, 17. November 1998 Im Namen des Grossen Rates

Die Prasidentin: Haller .
Der Vizestaatsschreiber: Krédhenbdhl

RRB Nr. 604 vom 23. Februar 2000:
Inkraftsetzung auf den 1. Februar 2000



1

430.210.1

Mitteilungen

Gesetz
iiber die Lehrerinnen- und Lehrerbildung (LLBG):
gestaffelte Inkraftsetzung

RRB 604 vom 23. Februar 2000

Der Regierungsrat des Kantons Bern,

gestutzt auf Artikel 95 des Gesetzes vom 9. Mai 1995 Uber die Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung (LLBG),

beschliesst:

1. Das Gesetz vom 9. Mai 1995 (iber die Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung (LLBG) wird wie folgt in Kraft gesetzt:

a

auf den 1. April 2000:

Artikel 43 und 44, Artikel 50 und 51, Artikel 60, Artikel 62 bis 69,
Artikel 73 bis 80, Artikel 81 Buchstaben a und c bis f, Artikel 82
Buchstaben a bis /, n bis r und u bis x, Artikel 84, Artikel 88, Ar-
tikel 91 bis 93

auf den 1. September 2000:

Artikel 2 Absatz 1 bis 3, Artikel 13, Artikel 36 Absatz 1 und 4, Ar-
tikel 45, Artikel 47 bis 49, Artikel 52, Artikel 70, Artikel 83

auf den 1. September 2001:

Artikel 1, Artikel 3 bis 12, Artikel 14 bis 32, Artikel 37, Artikel 46,
Artikel 61, Artikel 71 und 72, Artikel 89

auf den 1. September 2002:

Artikel 36 Absatz 2 Buchstaben b und c und Absatz 3, Artikel 38
bis 42, Artikel 53

die Gbrigen Artikel werden zu einem spateren Zeitpunkt mit
separatem RRB in Kraft gesetzt.

2. Aufhebung von Erlassen

53

a

Auf den 31. Juli 2002 werden aufgehoben:

Artikel 1 bis 15, Artikel 17, Artikel 21 und Artikel 23a des Geset-
zes lber die Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen, das De-
kret Gber die Fortbildung der Lehrerschaft.

Die Ubrigen Artikel des Gesetzes Uber die Ausbildung der Leh-
rer und Lehrerinnen sowie die gemass Artikel 94 LLBG vorge-
sehene Aufhebung der Gbrigen Dekrete und der Grossratsbe-
schlisse werden zu einem spateren Zeitpunkt mit separatem
RRB aufgehoben

BAG 00-21



	Nr. 3, 22. März 2000

